
Hauptversammlung
der Generali Deutschland Holding AG
am 26. Mai 2011

Rechte der Aktionäre nach
§ 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1, § 131 Abs. 1 AktG



Hauptversammlung 2011 der Generali Deutschland Holding AG 
 
 

Seite 2 von 3 

 
 
Rechte der Aktionäre nach § 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1, § 131 Abs. 1 AktG 
 
Ergänzung der Tagesordnung gemäß § 122 Abs. 2 AktG 
 

Aktionäre, deren Anteile zusammen 5 % des Grundkapitals oder einen anteiligen Betrag 

am Grundkapital von 500.000 Euro erreichen, können verlangen, dass Gegenstände auf 

die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Ein solches Verlangen ist 

schriftlich an den Vorstand der Gesellschaft (Generali Deutschland Holding AG, Tunis-

straße 19 - 23, 50667 Köln) zu richten und muss der Gesellschaft mindestens 30 Tage 

vor der Hauptversammlung zugehen; der Tag des Zugangs und der Tag der Hauptver-

sammlung sind nicht mitzurechnen. Letztmöglicher Zugangstermin ist somit der 25. Ap-

ril 2011, 24:00 Uhr. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Be-

schlussvorlage beiliegen. Die Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie seit mindes-

tens drei Monaten vor dem Tag der Antragstellung (entscheidend ist der Zugang bei der 

Gesellschaft) hinsichtlich des Mindestaktienbesitzes Inhaber der Aktien sind (vgl. § 142 

Abs. 2 Satz 2 AktG i.V.m. § 122 Abs. 1 Satz 3, Abs. 2 Satz 1 AktG). Dem Eigentum steht 

ein Anspruch auf Übereignung gegen ein Kreditinstitut, Finanzdienstleistungsinstitut 

oder ein nach § 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 des Gesetzes 

über das Kreditwesen tätiges Unternehmen gleich. Die Eigentumszeit eines Rechtsvor-

gängers wird dem Aktionär zugerechnet, wenn er die Aktie unentgeltlich, von seinem 

Treuhänder, als Gesamtrechtsnachfolger, bei Auseinandersetzung einer Gemeinschaft 

oder bei einer Bestandsübertragung nach § 14 des Versicherungsaufsichtsgesetzes  

oder § 14 des Gesetzes über Bausparkassen erworben hat (vgl. § 70 AktG). 

 

Anträge von Aktionären gemäß § 126 Abs. 1 AktG 
 

Aktionäre können Anträge zu einzelnen Tagesordnungspunkten stellen (vgl. § 126 AktG). 

 

Gemäß § 126 Abs. 1 AktG sind Anträge von Aktionären einschließlich des Namens des 

Aktionärs, der Begründung und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung den in 

§ 125 Abs. 1 bis 3 AktG genannten Berechtigten (dies sind u. a. Aktionäre, die es ver-

langen) unter den dortigen Voraussetzungen zugänglich zu machen, wenn der Aktionär 

mindestens 14 Tage vor der Hauptversammlung der Gesellschaft einen Gegenantrag 

gegen einen Vorschlag von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt 

der Tagesordnung mit Begründung an die unten stehende Adresse übersandt hat. Der 

Tag des Zugangs und der Tag der Hauptversammlung sind nicht mitzurechnen. Letzt-

möglicher Zugangstermin ist somit der 11. Mai 2011, 24:00 Uhr. Ein Gegenantrag und 

dessen Begründung brauchen nicht zugänglich gemacht zu werden, wenn einer der 

Ausschlusstatbestände des § 126 Abs. 2 AktG vorliegt. Die Begründung braucht auch 

dann nicht zugänglich gemacht zu werden, wenn sie insgesamt mehr als 5.000 Zeichen 

beträgt. 

 

Das Recht eines jeden Aktionärs, während der Hauptversammlung Gegenanträge zu 

den verschiedenen Tagesordnungspunkten auch ohne vorherige Übermittlung an die 

Gesellschaft zu stellen, bleibt unberührt. Wir weisen darauf hin, dass Gegenanträge, die 

der Gesellschaft vorab fristgerecht übermittelt worden sind, in der Hauptversammlung 

nur Beachtung finden, wenn sie dort mündlich gestellt werden. 
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Etwaige Anträge (nebst Begründung) gemäß § 126 Abs. 1 AktG sind ausschließlich zu 

richten an: 

 

Generali Deutschland Holding AG 

Abteilung Konzern-Recht 

Tunisstraße 19 - 23 

50667 Köln 

Telefax: +49 (0)221 / 4203-3307 

E-Mail: hauptversammlung@generali.de 

 

Anderweitig adressierte Anträge werden nicht berücksichtigt. 

 

Zugänglich zu machende Anträge von Aktionären (einschließlich des Namens des Aktio-

närs und der Begründung) werden nach ihrem Eingang auf der Internetseite der Gesell-

schaft www.generali-deutschland.de unter der Rubrik Investoren/Hauptversammlung 

zugänglich gemacht. Etwaige Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls unter 

der genannten Internetadresse zugänglich gemacht.  

 

Auskunftsrechte der Aktionäre gemäß § 131 Abs. 1 AktG 
 

In der Hauptversammlung kann jeder Aktionär und Aktionärsvertreter vom Vorstand 

Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft verlangen, soweit die Auskunft zur 

sachgemäßen Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist (vgl. 

§ 131 Abs. 1 AktG). Das Auskunftsrecht erstreckt sich auch auf die rechtlichen und ge-

schäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen sowie 

auf die Lage des Konzerns und der in den Konzernabschluss einbezogenen Unterneh-

men. Auskunftsverlangen sind in der Hauptversammlung grundsätzlich mündlich im 

Rahmen der Aussprache zu stellen.  

 

Die Auskunft hat den Grundsätzen einer gewissenhaften und getreuen Rechenschaft zu 

entsprechen. Unter den in § 131 Abs. 3 AktG genannten Voraussetzungen darf der Vor-

stand die Auskunft verweigern. Gemäß § 14 Abs. 3 der Satzung kann der Versamm-

lungsleiter das Frage- und Rederecht der Aktionäre zeitlich angemessen beschränken; 

er ist insbesondere berechtigt, zu Beginn oder während der Hauptversammlung einen 

zeitlich angemessenen Rahmen für den ganzen Hauptversammlungsverlauf, für den ein-

zelnen Tagesordnungspunkt oder für den einzelnen Redner zu setzen. 
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